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Abwägungsvorschläge

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

Für das Gebiet: 

"Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

Unterrichtung der berührten Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange sowie der nach § 59 BNatSchG anerkannten 

Verbände gem. § 4 Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2 BauGB sowie Dritter

12. August 2019



Landesplanungsbehörde

 

BLATT: 1

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

Es wird zur Kenntnis genommen, dass die 

Landesplanung keine Bedenken hat.

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 

Integration Schlesig-Holstein 

Landesplanungsbehörde

vom 23. Juli 2019

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"



Landesplanungsbehörde

 

BLATT: 2

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: BERÜCKSICHTIGUNG:



vom 19.06.2019

 

BLATT: 3

ADRESSE:

Zum Kreis Herzogtum Lauenburg 

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

Wird berücksichtigt sobald Neubauten geplant sind.

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

STELLUNGNAHME:

Landesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGB

Zu Landschaftsplanung und Naturschutz

Die allgemeine Beschreibung des Sachverhaltes trifft 

zu und wird zur Kenntnis genommen. Ein Umwelt-

bericht und ein Fachbeitrag zur Eingriffsregelung 

werden z. Zt. erstellt und im Verfahren nach § 4 (2) 

BauGB vorgelegt.

Die aufgeführten Vorgaben/Anregungen werden 

berücksichtigt.

Eine Überprüfung der Minimierung der Eingriffe wird 

vorgenommen. Ein Eingriffstatbestand wird jedoch nur 

in geringfügigen Bereichen gesehen.

Zum Fachdienst Wasserwirtschaft

TÖB § 13 (1) BauGB



 

BLATT: 4

Dritte § 3 (1) BauGB

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB

BERÜCKSICHTIGUNG:

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB



Zu Abs. 1:

 Zu Abs. 2:

Wird berücksichtigt.

Zu Abs. 3:

BLATT: 5

Wird berücksichtigt. 

Nach Absprache und Diskussion mit dem Kreis über 

diese Anregung wird die gesamte Fläche, bis auf die 

Randzonen, als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen. 

Eine Veränderung für die Sportflächen ist z. Zt. nicht 

geplant, auch keine Intensivierung. Jedoch dem 

heutigen Trend entsprechend besteht die Möglichkeit, 

dass zu einem fernen Zeitpunkt auch hier der Wunsch 

geäußert wird eine Kunstrasenfläche einzurichten. Um 

dann eine Genehmigungsfähigkeit zu erhalten, ohne 

wiederholte B-Planänderung, wird vorsorglich diese 

Fläche als Gemeinbedarfsfläche ausgewiesen.

Die Alternativen Prüfung wird ergänzt.

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster
Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Zu Städtebau und Planungsrecht



vom 16.05.2019

 

BLATT: 6

STELLUNGNAHME:

Der Hinweis wird in die Begründung aufgenommen.

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Zum Archäologischen Landesamt Schleswig-

Holstein - Obere Denklmalschutzbehörde

Wird zur Kenntnis genommen.

TÖB § 4 (2) BauGB

TÖB § 4 (1) BauGBLandesplanung

  Verbände § 59 LNatSchG

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB

ADRESSE:

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"



vom 22.05.2019

Wird berücksichtigt.

BLATT: 7

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Eine Abstimmung mit HanseWerk AG wird 

vorgenommen.

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Landesamt für Bergbau, energie und Geologie

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"



Untere Forstbehörde

vom 17.05.2019

BLATT: 8

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

STELLUNGNAHME:

ADRESSE:

Schleswig-Holstein, Landesamt für Land-

wirtschaft, Umwelt und ländliche Räume

BERÜCKSICHTIGUNG:ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

TÖB § 4 (1) BauGB

TÖB § 4 (2) BauGB

Landesplanung Dritte § 3 (1) BauGB

Dritte § 3 (2) BauGB  Verbände § 59 LNatSchG

Nachbargemeinden Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB

Die Stellungnahme entspricht den bereits vorgenom-

menene Abstimmungen und Absprachen und wird von 

der Gemeinde berücksichtigt und in die Planung 

weiterhin übernommen.



vom 04.07.2019

Merkblatt

 

BLATT: 9

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Wird zur Kenntnis genommen.

Ministerium für Inneres, ländliche Räume und 

Integration - Kampfmittelräumdienst

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



vom 17.06.2019

Wird berücksichtigt.

 

BLATT: 10

STELLUNGNAHME: ABWÄGUNGSVORSCHLAG: BERÜCKSICHTIGUNG:

Landessportverband Schleswig-Holstein e.V.

Der Sportverein wird weiterhin eng in die zukünftigen 

Planungen einbezogen.

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

  Verbände § 59 LNatSchG TÖB § 4 (2) BauGB Dritte § 3 (2) BauGB

Nachbargemeinden TÖB § 13 (1) BauGB Eigentümer § 13 (2) BauGB

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

ADRESSE: Landesplanung TÖB § 4 (1) BauGB Dritte § 3 (1) BauGB



BLATT: 11

Wasser- und Bodenverband Delvenau-

Stecknitzniederung

TÖB § 4 (2) BauGB

Landwirtschaftskammer S-H

Von nachfolgend aufgeführten berührten Behörden 

und sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie 

Nachbargemeinden wurden Stellungnahmen 

abgegeben, jedoch keine Anregungen oder 

Bedenken vorgebracht:

  Verbände § 59 LNatSchG

Gebäudemanagement S-H

Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 

Räume - Regionaldezernat Süd

50Hertz Transmissionen GmbH

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Güster

BERÜCKSICHTIGUNG:

Schleswig-Holstein Netz AG

Nachbargemeinden

STELLUNGNAHME:

Dritte § 3 (1) BauGBADRESSE: Landesplanung

Gebiet:  "Sportplatz und Kita, nördlich der Roseburger Straße"

TÖB § 4 (1) BauGB

ABWÄGUNGSVORSCHLAG:

Dritte § 3 (2) BauGB

Eigentümer § 13 (2) BauGBTÖB § 13 (1) BauGB


